
Erwägungsgrund 138

Die Anwendung dieses Verfahrens sollte in den Fällen, in denen sie verbindlich vorgeschrieben ist, eine
Bedingung für die Rechtmäßigkeit einer Maßnahme einer Aufsichtsbehörde sein, die rechtliche Wirkungen
entfalten soll. In anderen Fällen von grenzüberschreitender Relevanz sollte das Verfahren der
Zusammenarbeit zwischen der federführenden Aufsichtsbehörde und den betroffenen Aufsichtsbehörden zur
Anwendung gelangen, und die betroffenen Aufsichtsbehörden können auf bilateraler oder multilateraler
Ebene Amtshilfe leisten und gemeinsame Maßnahmen durchführen, ohne auf das Kohärenzverfahren
zurückzugreifen.
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